Zeitschrift: Schweizer Revue : die Zeitschrift fur Auslandschweizer
Herausgeber: Auslandschweizer-Organisation

Band: 35 (2008)

Heft: 2

Artikel: Politik/Abstimmung : Steuerreform hauchdiinn angenommen
Autor: Lenzin, René

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-910154

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 04.03.2026

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-910154
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

SCHWEIZER REVUE April 2008 / Nr. 2

@LITIKIABSTIMMUNG

Steuerreform hauchdiinn
angenommen

50,5 Prozent der Stimmenden
befiirworteten die Reform der
Unternehmensbesteuerung.
Chancenlos war die Initiative
gegen Kampfjetlarm.

Zittersieg fiir den Bundesrat und die biirger-
lichen Parteien: Mit nur gerade 20 000 Stim-
men Vorsprung befiirwortete das Volk Steu-
ererleichterungen fiir Aktionire, die mehr als
zehn Prozent einer Firma halten. Zwar
stimmten 18 Kantone zu, aber die Ablehnung
in Basel und der Westschweiz war deutlich.
Klares Nein hingegen zur Initiative gegen
Kampfjetlirm: 68 Prozent des Volks und alle
Kantone lehnten ab. RL

Einbiirgerungen als
politischer Dauerbrenner
Sind Einbiirgerungen an der
Urne zuldssig? Dariiber ent-
scheiden Volk und Stande am
1. Juni. Ausserdem befinden
sie iiber die Initiative gegen
Behordenpropaganda und
tiber einen Verfassungsartikel
zur Krankenversicherung.
Von René Lenzin

Einbiirgerungen durch Volksentscheide ha-
ben insbesondere in der Deutschschweiz
Tradition, sind aber umstritten. 2003 hat das
Bundesgericht die Ablehnung mehrerer Ein-
biirgerungsgesuche in der luzernischen Ge-
meinde Emmen als willkiirlich bezeichnet.
Fiir den negativen Bescheid brauche es eine
anfechtbare Begriindung, was mit Abstim-
mungen an der Urne nicht gewihrleistet
werden konne. Daher seien diese unzulissig,
hielt das Gericht fest.

Fiir die Schweizerische Volkspartei (SVP)
ist klar, dass die Bevolkerung in der direkt-
demokratischen Schweiz das Recht haben
muss, iiber Einbiirgerungen abzustimmen
und diese allenfalls ohne Begriindung abzu-
lehnen. Mit einer Volksinitiative verlangt die
Partei daher, dass jede Gemeinde selber be-
stimmen kann, welches Gremium einbiirgert.

GE 52,7%

GR 57,7%

Ja-Stimmen-Anteil in Prozent in den einzelnen Kantonen bei der Unternehmenssteuer-Reform.

Und gegen die Beschliisse dieses Gremiums
soll es keine Beschwerdeméglichkeit geben.

Der Bundesrat, die Sozialdemokraten
(SP), die Griinen, die Freisinnigen (FDP)
und die Christlichdemokraten (CVP) lch-
nen die Initiative ab. Vor allem in den Rei-
hen der beiden letztgenannten Parteien tun
sich viele aber ebenfalls schwer mit dem Bun-
desgerichtsentscheid. Sie haben daher einen
indirekten Gegenvorschlag zur Initiative
ausgearbeitet. Dieser will zwar Einbiirgerun-
gen an der Urne untersagen, aber an Ge-
meindeversammlungen weiterhin zulassen.
Allerdings diirfte eine Ablehnung nur nach
einem begriindeten Antrag erfolgen. Damit
bliebe den Gesuchstellern die Beschwerde-
moglichkeit offen. Dieser Gegenvorschlag
auf Gesetzesebene tritt nur in Kraft, wenn
die Volksinitiative abgelehnt wird.

Maulkorb fiir den Bundersrat?
Die Initiative «Volkssouverinitit statt Be-
hérdenpropaganda» will die Informations-
titigkeit von Bundesrat und Verwaltung im
Vorfeld von Abstimmungen stark einschriin-
ken. Erlaubt wiren nur noch ein einmaliger
kurzer Auftritt des fiir den Abstimmungs-
gegenstand zustiindigen Bundesrats sowie
das «Bundesbiichlein», also die schriftlichen
Erliduterungen der Regierung, die mit den
Abstimmungsunterlagen verschickt werden.
Der Bundesrat lehnt die Initiative ab. Denn
die Stimmberechtigten hiitten einen An-
spruch darauf, die Haltung und Beweggriinde

ihrer Regierung zu erfahren und iiber mogli-
che Auswirkungen der Abstimmungsergeb-
nisse auf Staat, Gesellschaft und Einzelne
«umfassend, sachlich und objektiv» informiert
zu werden. Diesen Argumenten hat sich die
Mehrheit des Parlaments angeschlossen. Nur
die SVP hat dem Begehren zugestimmt. Auch

zu dieser Initiative hat das Parlament einen

indirekten Gegenvorschlage verabschiedet.
Dieser verpflichtet die Regierung, <kontinu-
ierlich, sachlich, transparent und verhéiltnis-
miissig» iiber eidgendssische Abstimmungs-
vorlagen zu informieren. Wie bei der
Einbiirgerungsvorlage tritt dieses Gesetz nur
in Kraft, wenn die Initiative abgelehnt wird.

Mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen?
Wettbewerb und Transparenz sollen als wich-
tigste Prinzipien der obligatorischen Kran-
kenversicherung gelten. So will es zumindest
die Mehrheit des Parlaments in einem neuen
Verfassungsartikel festschreiben. Der Text
ist ein Gegenvorschlag zur inzwischen zu-
riickgezogenen Volksinitiative der SVP mit
dem Titel «Fiir tiefere Krankenkassenpri-
mien». Fiir den Verfassungsartikel sprechen
sich neben der SVP auch FDP und CVP aus.
Hingegen lehnen ihn SP und Griine ab, weil
sie im Gesundheitswesen die staatliche Steu-
erung dem Wettbewerb vorziehen. Zuriick-
haltend bis skeptisch hat sich der Bundesrat
zum Projekt gedussert. Er hitte es vorgezo-
gen, die etappenweise Reform der Kranken-
versicherung voranzutreiben.

11



	Politik/Abstimmung : Steuerreform hauchdünn angenommen

